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Pflegeüberleitung ist ein individueller Prozess der auf jeden einzelnen Patienten abgestimmt wird. 
Eine gemeinsame Grundlage kann einen hohen Qualitätsstandard sichern. Die Arbeitsgruppe „Über-
leitungsmanagement“ der Leipziger Kooperation Pflege hat diese Handreichung zum einheitlichen 
Vorgehen zur Pflegeüberleitung in der Stadt Leipzig erarbeitet.  

Eine verbindliche Nutzungs- oder Umsetzungspflicht besteht nicht. Auf Formvorgaben wird verzich-
tet, da viele Einrichtungen bereits über verschiedene Überleitungsbögen verfügen.  

 

Was ist Pflegeüberleitung? 

 Der Überleitprozess beinhaltet eine Moderation und Begleitung, das bedeutet Beratung 

und Anleitung der pflegebedürftigen Person und/oder der Angehörigen. 

 Es handelt sich dabei um die Übermittlung von pflegerelevanten Informationen bei Wech-

sel des Pflegebedürftigen von einer Einrichtung hin zur Weiterversorgung.  

 Die entscheidenden Schnittstellen bestehen zum Krankenhaus, dem Rettungsdienst, dem 

Pflegeheim, dem Pflegedienst, der Tagespflege, dem Palliativ Care Team, der SAPV (spezi-

alisierte ambulante Palliativversorgung), dem ambulanten Hospiz, der Kurzzeitpflegeeinrich-

tung und der ambulanten oder stationären Rehabilitationseinrichtung. 

 Die Pflegeüberleitung beschreibt sowohl strukturelle als auch organisatorische Maßnahmen 

zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. 

 Sie beinhaltet ein Versorgungs- und Entlassmanagement (diese sind gesetzlich veran-
kert). Nach den Expertenstandards der Pflege heißt es: „Jeder Patient mit erwartbaren post-
stationären Versorgungsproblemen und einem daraus resultierenden Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf erhält ein individuelles Entlassungsmanagement zur Sicherung einer kontinu-
ierlichen bedarfsgerechten Versorgung.“1 

 Ziel der strukturellen Pflegeüberleitung ist die kontinuierliche Versorgung sicherzustellen 

(ambulant – stationär), Versorgungslücken zu vermeiden, die Versorgungskette zu schließen 

und die Versorgungsqualität zu steigern.2 

 Neben dem Pflegeüberleitungsprozess finden auch soziale, medizinische und therapeuti-

sche Überleitungsprozesse statt. 

 

Welche Angaben sollten im Überleitungsprozess übermittelt werden? 

1. Allgemeine personen- und einrichtungsbezogene Daten  

 Die Angaben zur Einrichtung aus der die Überleitung erfolgen soll, diese beinhalten: Name, 

Adresse, Ansprechpartner und Kontaktdaten für Rückfragen. 

 Die Angaben zur pflegebedürftigen Person wie Name, Adresse, weitere Kontaktdaten, 

Geburtsdatum, Religion, Nationalität, Muttersprache/Sprache, Versicherungsangaben (Kran-

ken- / Pflegekasse), Pflegegrad, Hausarzt, besondere Lebenssituation, ggf. weitere An-

sprechpartner (z.B. Angehörige) und Vollmachten. Es sollten auch weiterführende Angaben 

gemacht werden, z. B. besteht eine rechtliche Betreuung (oder ist diese eingeleitet), werden 

persönliche Dokumente und der Arztbrief mitgegeben, bestehen ggf. Isolationsmaßnahmen. 

 Die Angaben zur aufnehmenden Pflegeeinrichtung/pflegerischen Versorgung beinhal-

ten Informationen zum Pflegedienst für die Häuslichkeit, zur Rehabilitationseinrichtung, der 

stationären Einrichtung der Pflege, dem Krankenhaus und oder dem Hospiz/SAPV. 

 Die Angaben zu den Sozial- oder Pflegeleistungen der pflegebedürftigen Person, die 

diese bereits erhält und welche Leistungen bereits beantragt wurden oder beantragt werden 

müssen (z.B. Leistungen der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung, der Sozialhilfe). 

                                                      
1 Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP), Expertenstandart Entlassmanagement in der Pflege; 2. 
Aktualisierung 2019, Osnabrück, Mai 2019 
2 Matthias Scheller, Matthias Blum, Peter Kober, Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH,  https://bernau.immanuel.de/abtei-
lungen/pflege-und-funktionsdienst/pflege-bietet/patientenmanagement/entlassungsmanagement/ (16.08.2019) 
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 Es sollte zumindest eine Angabe zum Vorliegen einer Datenschutzvereinbarung/Schwei-

gepflichtentbindung für den Überleitprozess erfolgen. 

 

2. Pflegerische Angaben 

 Pflegerelevante Diagnosen: Dazu zählen nur Diagnosen die für die pflegerische Versor-

gung von Interesse sind, d.h. die pflegerelevante Einschränkungen verursachen.3 

 Pflegerelevante Angaben: Diese benennen kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, 

Mobilität, körperbezogenen Pflegemaßnahmen, Hilfsmittel (was ist bereits vorhanden, was 

ist ggf. beantragt), Risiko (Sturz, Dekubitus) und Verordnungen (Medikamente, Wundversor-

gung). 

 Weitere Angaben zu bestehenden Versorgungsangeboten und Bedarfen sind z.B. Ver-

pflegung durch Essen auf Rädern, Transport oder ähnliches.  

 

3. Feedback 

 Ein Feedback ist wichtig, um die Zusammenarbeit stetig verbessern zu können.  

 In der Feedbackabfrage sollten Angaben zur überleitenden Einrichtung und übernehmen-

den Einrichtung ersichtlich sein.  

 Die Feedbackabfrage sollte insbesondere Fragen nach dem Nutzen der Pflegeüberleitung 

sowie Kritik und Verbesserungsvorschlägen beinhalten.  

 

Außerdem sollte immer ein Hinweis auf die Pflegeberatung der Pflegekassen und in Kliniken auf 
den Krankenhaussozialdienst erfolgen diese übernehmen, wenn nötig ein Case-Management 
für den oder die pflegebedürftige Person.  

 

                                                      
3 MDK, Informations-/Überleitungsbogen zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit, 2017, https://www.aok.de/gp/filead-
min/user_upload/Krankenhaus/Entlassmanagement/Kurzzeitpflege/san_ueberleitungsbogen_mdk_kurzzeit-
pflege_42sgbxi.pdf (16.08.2021) 



 

 

Erarbeitet von:  

Pflegekoordination der Stadt Leipzig, Sozialamt 

Mitglieder der Arbeitsgruppe Überleitungsmanagement des kommunalen Pflegenetzwerkes Leipziger 

Kooperation Pflege 
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